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Produktehaftpflicht in Europa und
Versicherungsschutz
H. Augustin

Ab August nächsten Jahres gilt
für Schäden durch fehlerhafte
Produkte in den Nachbarländern
ein schärferes EG-Recht.
Auch die Schweiz - obwohl
nicht EG-Mitglied - wird von dieser

Entwicklung nicht verschont
bleiben. Insbesondere der
Hersteller und Lieferant - auch
eines Teilproduktes -, der in ein
EG-Land direkt oder indirekt
exportiert, wird sich mit diesen
neuen Produktehaftpflicht-
risiken auseinandersetzen müssen.

Die Richtlinie für die
Europäische Gemeinschaft
Nach langen Diskussionen und

zähen Verhandlungen hat der Rat der
Europäischen Gemeinschaft (EG)
1985 eine Richtlinie über die Haftung
fehlerhafter Produkte erlassen. Nach
dieser Richtlinie sind die Mitgliedsstaaten

der EG verpflichtet, bis zum
30.7.1988 ein einheitliches Recht über
die Produktehaftung zu schaffen. Ziel
dieser Richtlinie ist, gleiche
Wettbewerbsregeln durch einheitliche
Haftungsnormen und einen auf einem
hohen Standard basierenden
Verbraucherschutz zu erreichen.

Vortrag anlässlich des Swiss-Export-
Seminars vom 27. Oktober 1987 in Zürich

Adresse des Autors
Hansgeorg Augustin, Vizedirektor.
«Zürich» Versicherungs-Gesellschaft,
Mythenquai 2,8002 Zürich.

Verschuldensunabhängige
Haftung
Nach Art. 1 dieser Richtlinie haftet

der Hersteller eines Produktes für den
Schaden, der durch einen Fehler dieses
Produktes verursacht wurde. Die
Vorschrift enthält den Grundsatz einer
verschuldensunabhängigen Haftung.
Diese Haftung trifft den

- Hersteller des Produktes eines
Grundstoffes, wie auch eines
Teilproduktes;

- den Quasi-Hersteller, der sich durch
sein Warenzeichen oder durch ein
anderes Erkennungszeichen auf
dem Produkt als Hersteller ausgibt;

- den Importeur, der ein Produkt zum
Zwecke des Verkaufs, der Vermietung,

des Mietkaufs oder einer
anderen Form des Vertriebes in die EG
einführt;

- und den Lieferanten, den Verkäufer,

wenn er dem Geschädigten den
Hersteller und/oder Importeur
nicht angeben kann.

Als Produkt im Sinne dieser Richtlinien

gilt jede bewegliche Sache, auch
wenn sie einen Teil einer anderen
beweglichen oder unbeweglichen Sache
bildet. Auf eine spezifische Gefährlichkeit

oder einen besonderen
Verwendungszweck der Sache kommt es

nicht an. Unter den Produktebegriff
fallen z.B. Konsumgüter, technische
Anlagen, Maschinen und Geräte,
Fahrzeuge, chemische Erzeugnisse,
Nahrungsmittel und Verpackungsmaterialien.

Sicherheit für den Verbraucher

Art. 6 definiert den Fehlerbegriff.
Danach ist ein Produkt fehlerhaft,
wenn es nicht die Sicherheit bietet, die
man unter Berücksichtigung aller
Umstände erwarten darf. Ausgangspunkt
ist die Absicht, den Verbraucher in sei¬

ner körperlichen Integrität und in
seinem persönlichen - nicht aber gewerblich

genutzten - Eigentum zu schützen.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob
ein Produkt nicht zum Gebrauch, zu
dem es bestimmt ist, geeignet ist. Dieser

Fehlerbegriff wäre dem Kaufrecht
zuzuordnen. Hier ergibt sich die
Haftung allein für die mangelnde Sicherheit.

Dieser Sicherheitsaspekt stellt auf
die berechtigten Erwartungen der
Allgemeinheit ab und wird damit zu
einem objektiven Massstab.

Massgebend ist der Zeitpunkt der
Inverkehrbringung. Ein Produkt, das
zu diesem Zeitpunkt den üblichen
Sicherheitserwartungen entsprach und
deshalb fehlerfrei war, wird später
nicht dadurch fehlerhaft, dass sich in
der Folgezeit die Erwartungen an das
Mass der Sicherheit verschärft haben.
Allerdings hat der Hersteller die
Pflicht, seine Produkte während des
Laufs einer Serie an neue Erkenntnisse
anzupassen. Diese Sicherheit muss
auch gegeben sein bei allen Tätigkeiten,

durch welche das Produkt vom
Hersteller oder mit seiner Bewilligung
von einem Dritten der Allgemeinheit
oder einem konkreten Benutzer vorgestellt

wird. Erfasst sind damit die
Produktebeschreibung, die Gebrauchsanweisung

und die Produktewerbung.
Auch der Gebrauch eines Produktes,
mit dem billigerweise gerechnet werden

muss, ist zu berücksichtigen.
Darunter fällt zunächst der bestimmungs-
gemässe Gebrauch. Daneben aber
auch der vorhersehbare und übliche
Fehlgebrauch. Dabei kann jedoch ein
Mitverschulden des Geschädigten in
Frage kommen, das nach Art. 8 der
Richtlinie zur Schadenersatzminderung

führt.
Für einen missbräuchlichen

Produktegebrauch, der unter den
betreffenden Umständen als absolut
unvernünftig gelten muss, kann der Herstel-
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1er nicht zur Verantwortung gezogen
werden. In diesem Fall liegt kein
Produktefehler vor. Unberührt davon
bleibt aber die Pflicht des Herstellers,
vor vorhersehbarem, missbräuchli-
chem Produktemissbrauch zu warnen.
Fehlt eine Warnung, kann ein
Instruktionsfehler vorliegen, der zur Haftung
wegen Nichtaufklärung vor möglichen
Gefahren führen kann.

Technische Normen
Die Befolgung technischer Normen

ist ein Umstand, der auch im Rahmen
der Sicherheitserwartung von Bedeutung

ist. Wer solche Normen einhält,
strebt ein fehlerfreies Produkt an. Die
Einhaltung solcher Normen kann
jedoch nicht zwingend bedeuten und
beweisen, dass das konkrete Produkt
tatsächlich fehlerfrei ist. Hat der Produzent

aber das Produkt so hergestellt,
wie dies nach den einschlägigen Normen

im Hinblick auf das konkrete
Produkt branchenüblich und
anerkannt ist, und war diese Produktionsweise

von der Allgemeinheit und den
staatlichen Stellen akzeptiert worden,
so spricht der Anschein dafür, dass das
Produkt den Sicherheitserwartungen
der Allgemeinheit entspricht.

Einschränkungen
Die Haftung des Herstellers nach

der EG-Richtlinie enthält mehrere
Einschränkungen. Zum einen ist das
mit einem Fehler behaftete Produkt
nicht selbst mit einbezogen. Der
Schutz erstreckt sich nur auf andere
Sachen. Schäden am Produkt selbst
werden durch die Spezialregelung der
Gewährleistung, insbesondere des
Kauf- und Werkvertragsrechts reguliert.

Als weitere Einschränkung sieht
die EG-Richtlinie einen Selbstbehalt
von 500.- ECU (rund Fr. 900.-) zu
Lasten des privaten Verbrauchers vor.

Art. 7 Abs. la verneint auch eine
Ersatzpflicht des Herstellers, wenn er
beweist, dass er das Produkt

- weder für den Verkauf oder eine
andere Form des entgeltlichen Vertriebes

hergestellt,
- noch im Rahmen seiner beruflichen

Tätigkeit hergestellt oder vertrieben
hat,

- oder, dass der vorhandene Fehler
nach dem Stand der Wissenschaft
und Technik zu dem Zeitpunkt, zu
dem er das betreffende Produkt in
Verkehr brachte, nicht erkannt werden

konnte (Entwicklungsrisiko).

Stand von Wissenschaft und
Technik

Ausschlaggebendes Kriterium dieser

Regelung ist die mangelnde
Erkennbarkeit des Fehlers, nicht aber der
Umstand, dass ein solcher Fehler -
trotz objektiver Erkennbarkeit - nicht
erkannt wurde. Massgebender
Zeitpunkt ist der Tag des Inverkehrbringens

des schadenverursachenden
Produktes. Die Erkennbarkeit des Fehlers
wird nach dem Stand der Wissenschaft
und Technik im Zeitpunkt der Inver-
kehrbringung bewertet. Nur wenn die
potentielle Gefährlichkeit des Produktes

von niemandem erkannt werden
konnte, weil die Erkenntnismöglichkeit

zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht
weit genug fortgeschritten war, ist die
Haftung ausgeschlossen. Allerdings
muss vom Hersteller erwartet werden,
dass er während der Dauer der Fertigung

sowohl die Erprobung des
Produktes im praktischen Gebrauch wie
auch eine für das Produkt relevante
Weiterentwicklung beobachten und
gegebenenfalls die richtigen
Schlussfolgerungen daraus ziehen muss.

In diesem Zusammenhang muss
auch darauf hingewiesen werden, dass
die Richtlinie für den Entlastungsbeweis

eines Entwicklungsrisikos eine
Option enthält. Danach kann jeder
Mitgliedsstaat abweichend von Art. 7

lit.e der Richtlinie in seinen
Rechtsvorschriften die Regelung beibehalten
oder vorsehen, dass der Hersteller
auch dann haftet, wenn er beweist,
dass der vorhandene Fehler nach dem
Stand der Wissenschaft und Technik
nicht erkannt werden konnte. Im
Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland

haftet der Hersteller daher in
Frankreich, Belgien und Luxemburg
auch für das Entwicklungsrisiko.

Unabdingbarkeit der
Ersatzpflicht
Art. 12 enthält den Grundsatz der

Unabdingbarkeit der Ersatzpflicht des
Herstellers. Die Haftung kann gegenüber

den Geschädigten nicht durch
eine die Haftung begrenzende oder die
Haftung befreiende Klausel begrenzt
oder ausgeschlossen werden. Insoweit
wird die Vertragsfreiheit im Interesse
und zum Schutz des Verbrauchers
eingeschränkt. Erfasst werden aber nicht
nur zwischen den Parteien individuell
und einmal vereinbarte Haftungsausschlüsse

oder Haftungsbegrenzungen,
auch Freizeichnungsklauseln auf den
Verpackungen, auf den Gebrauchsanweisungen

oder in anderer Form sind

davon betroffen. Nicht davon berührt
sind die Rechte und Pflichten des
Herstellers, durch Hinweise auf spezifische

Gefahren eines Produktes
aufmerksam zu machen. Damit wird die
Haftung zwar nicht ausgeschlossen,
jedoch unter dem Gesichtspunkt des
Mitverschuldens verringert, wenn der
Verbraucher oder Benutzer solche
Hinweise nicht beachtet.

Verjährung
Art. 10 der Richtlinie bestimmt eine

Verjährungsfrist von 3 Jahren von
dem Zeitpunkt an, an welchem der
Ersatzberechtigte von dem Schaden, dem
Fehler und der Person des
Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat oder
hätte erlangen können. Nach Ablauf
von 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen

des schadenstiftenden Produktes
erlöschen jegliche Ansprüche.

Schadenbegriff
Art. 9 der Richtlinie definiert den

Schadenbegriff im Sinne dieser Richtlinie.

Danach umfasst diese Richtlinie

- den durch Tod oder Körperverletzung

verursachten Schaden

- die Beschädigung oder Zerstörung
einer anderen Sache als das fehlerhafte

Produkt bei einer Selbstbeteiligung

von 500.- ECU, sofern die
Sache für den privaten Ge- oder
Verbrauch bestimmt war und auch
vom Geschädigten für den privaten
Ge- oder Verbrauch verwendet wurde.

Ansprüche aus dem
zwischengewerblichen Bereich, so zwischen
Händler und Hersteller, fallen nicht
unter die Richtlinie und bestimmen
sich nach anderen delikts- oder
vertragsrechtlichen Bestimmungen.

US-amerikanische
Verhältnisse in der
europäischen
Produktehaftung
Soweit es die Einführung einer

verschuldensunabhängigen Haftung
betrifft, wären in den USA ähnliche
Voraussetzungen gegeben. Die Brisanz der
US-amerikanischen Produkterisiken
ergibt sich jedoch am wenigsten aus
dem Haftpflichtrecht selbst. Die
hauptsächlichen Gründe dürften
vielmehr in Umständen liegen, die in
Europa nicht oder noch nicht gegeben
sind:

- Prozessrechtliche Gegebenheiten
(Geschworenengerichte)
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- Anwaltschaft (Erfolgshonorar)
- Anspruchsmentalität
- schlechtes Netz der sozialen Sicherheit

und das sich daraus ergebende
hohe Bedürfnis der verletzten Personen

im Schadenfall
- niedriger Ausbildungsstand der

Arbeiter bei der Herstellung
- umfangreicher Einsatz ungelernter

Arbeiter
- wenig sorgfältige, vorsichtige und

pflegende Einstellung zu den
Produkten, deren Wartung und
Verwendung.

Auswirkungen der
EG-Richtlinie in der
Schweiz
Da die EG-Staaten die wichtigsten

Handelspartner der Schweiz sind,
wird sich die EG-Richtlinie vor allem
im Bereich des internationalen
Privatrechtes erheblich auswirken. Verursacht

ein in der Schweiz hergestelltes
Produkt in einem EG-Staat einen
Schaden, so ist in der Regel der Richter

am Wohnsitz des Beklagten
(Herstellers) zuständig. In der Schweiz wird
ein ausländisches Urteil gegen einen
Beklagten nicht anerkannt, es sei

denn, der Beklagte habe sich freiwillig
vor dem ausländischen Gericht eingelassen

oder einen ausländischen
Gerichtsstand vereinbart. Dies ergibt sich
aus der Garantie des Wohnsitz-Gerichtsstandes

nach Art. 59 der
Bundesverfassung.

Was das anzuwendende Recht
betrifft, so kann der Geschädigte in der
Regel wählen zwischen dem Recht des

Handlungsortes und jenem des

Erfolgsortes. Auch kann der Geschädigte
nach Art. 131 des vor der Verabschiedung

durch das Parlament stehenden
Bundesgesetzes über das Schweizerische

Internationale Privatrecht (IPR)
wählen zwischen dem Recht des Staates,

in dem der Schädiger seine
Niederlassung, und dem Recht des Staates, in
dem er das Produkt erworben hat.

Zusammengefasst: Der schweizerische

Hersteller eines Produktes, das in
einem EG-Staat erworben wurde und
einen Schaden irgendwo in der Welt
verursacht hat, kann vom Geschädigten

gemäss dem Recht des EG-Staates
in der Schweiz eingeklagt werden. Damit

erlangt die EG-Richtlinie für
schweizerische Hersteller, die in EG-
Staaten exportieren, eine erhebliche
Bedeutung. Allerdings wird der
Geschädigte aus einem EG-Staat zu¬

nächst den Importeur belangen, da
dieser ebenfalls nach der Richtlinie
haftet. Der Importeur wird dann auf
dem Wege des Rückgriffes den
Hersteller in der Schweiz belangen.
Ansprüche zwischen Händler und
Hersteller unterstehen jedoch nicht der
verschärften EG-Produktehaftpflicht.
Gleichwohl ist es wahrscheinlich, dass
auf dem Wege des Rückgriffes die EG-
Richtlinie gegenüber dem schweizerischen

Hersteller angerufen wird, da
die Rückgriffvoraussetzungen nach
Art. 140 IPR-Entwurf gegeben sind.

Insoweit ist festzuhalten, dass für
den schweizerischen Hersteller, der in
EG-Staaten exportiert, eine
Haftungsverschärfung entsteht.

Produktehaftung in den
Nicht-EG-Ländern
Die nordischen Staaten, Norwegen,

Schweden, Finnland und Island, werden

ihre Gesetze den Richtlinien
anpassen. Die Einführung einer
verschuldensunabhängigen Kausalhaftung

ist vorgesehen. Österreich
übernimmt die EG-Richtlinien «freiwillig».

In Art. 13221it.a-h des östereichi-
schen Zivilgesetzes ist die Einführung
einer verschuldensunabhängigen
Haftung vorgesehen.

In der Schweiz forderte bereits 1979

Nationalrat Neukomm in einem
Postulat die Einführung einer
verschuldensunabhängigen Produktehaftpflicht.

Der Bundesrat hatte sich bereit
erklärt, diese Frage in grösserem Rahmen

bei einer Gesamtrevision des

Haftpflichtrechtes zu prüfen. Nach Er-
lass der EG-Richtlinie hat Nationalrat
Neukomm erneut eine Motion
eingereicht, in der einerseits die Gesamtrevision

des Haftpflichtrechtes und
anderseits die Einführung einer
verschuldensunabhängigen Produktehaftpflicht

im Rahmen dieser Revision
gefordert wird. Der Bundesrat hat sich
erneut bereit erklärt, die Motion
bezüglich Generalrevision entgegenzunehmen,

bezüglich der Produktehaftpflicht

beantragte er die Umwandlung
der Motion in die unverbindlichere
Form des Postulates, da er sich den
Entscheid über die Ausgestaltung der
Produktehaftung vorbehalten will.

Von dieser Seite gesehen ist in den
nächsten Jahren keine revolutionäre
Neuerung in der Produktehaftpflicht
in der Schweiz zu erwarten. Die
Gesamtrevision wird sich aller Voraussetzung

nach nur langsam verwirklichen
lassen.

Massnahmen der
Schadenverhütung
Die Schadenverhütung gehört zum

grossen und aktuellen Themenkreis
des Risk-Management. Risk-Management

ist eine klassische unternehmerische

Aufgabe, die letztlich nur innerhalb

des Unternehmens selbst gelöst
werden kann. Auch in der
Produktehaftpflicht kommt diesem Thema ein
wachsender Stellenwert zu. Hier nur
einige stichwortartige Hinweise:

- Elimination von Fabrikationsfehlern
durch qualitätssichernde

Programme

- sorgfältige Kontrollen beim
Rohmaterial, bei den zugelieferten Teilen

und bei der Fertigstellung
- vorsichtiges Abfassen von Prospekten,

Inseraten, Broschüren,
Gebrauchsanweisungen

- Beobachtung der eigenen Produkte
auf dem Markt

- Vorbereitung von Warnungen im
Zusammenhang mit der Handhabung

des Produktes
- Aufbewahren wichtiger Dokumente

für den Fall eines Prozesses
- Umsetzung der in einem Schadenfall

gemachten Erfahrungen in den
Herstellungsprozess

- Überprüfung der Versicherungsdek-
kung

Versicherungsschutz
Im Rahmen der Betriebshaftpflichtpolice

sind die Folgen des Haftpflichtigwerdens

aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen versichert. Dabei erfolgt
weder eine Beschränkung auf das
schweizerische Haftpflichtrecht noch
eine solche auf die gesetzlichen
Regelungen im Zeitpunkt des Policenbeginnes.

Zur Deckung gehört auch die
Übernahme der Kosten für die Abwehr
unberechtigter Ansprüche. Da sich gesetzliche

Haftpflichtrisiken naturgemäss
nur teilweise beschränken lassen,
besteht der wichtigste Teil der Risikoberatung

darin, dass der Versicherer die
Möglichkeiten aufzeigt, wo die verbleibenden

Haftpflichtrisiken durch
Versicherungen abzudecken sind.
Projektbezogene Versicherungslösungen für
besondere Aufträge im In- und Ausland
sind hier genauso wichtig wie weltweite
Versicherungsprogramme für international

tätige Unternehmungen. Letztlich

muss auch die Vereinbarung eines
Selbstbehaltes in die Risikoberatung
mit einbezogen werden, um für den
Versicherungsnehmer ein günstiges Preis-
Leistungs-Verhältnis sicherzustellen.
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Bieten Sie mehr und besseren Fl-Schutz,
als die HV verlangt:

mit dem grossen Fl-Sortiment
von CMC

Coupon

Informieren Sie mich umfassend über
Fl-Schutz mit:

O Übersicht: Fl-Apparate

Wenn es um die Sicherheit von
Personen, Sachen und Objekten geht,
ist Fl-Schutztechnik von CMC erste
Wahl. Die zukunftsorientierten
Fl-Schalter und die Sicherheitssteckdosen

SIDOS ® zeichnen sich
durch hohe Präzision, Fertigungsqualität

und Langlebigkeit aus.

Das grosse Fl-Sortiment von CMC
erlaubt die individuelle Anpassung
auch an spezielle Schutzaufgaben,
genau nach den Anforderungen
und Wünschen der Kunden.

Bieten Sie mehr und besseren Fl-
Schutz, als die PIV verlangt: mit
dem grossen Fl-Sortiment von CMC.

Interessiert? Dann schicken Sie
einfach den ausgefüllten Coupon an
CMC Carl Maier + Cie AG
8201 Schaffhausen

CMC
CMC Carl Maier+Cie AG, Schaffhausen

Apparate Systeme Anlagen

O Sonderdruck: Vorgeschriebene
Fl-Anwendungen (HV41 255)

O Handbuch: Sicher schalten und
schützen

O Sonderdruck: Fl-Schutz gestern,
heute, morgen

Ö Sonderdruck: Fehlauslösungen
von Fl-Schaltern

O Fl-Schalter in Kombination mit
Überspannungsschutz

Name

Adresse

Firma



Der
der

Neues entdecken, neues erforsche
neues entwickeln sind die entsche
denden Voraussetzungen für eine
innovative Unternehmenspolitik ur
erfolgreiche Produkte. Für BBC eir
Selbstverständlichkeit seit Jahrzet
ten.
Auch auf dem Gebiet der Sicheruni
automaten sind wir seit über 60 Jal

Unser Entstörungslabor

- prüft die Störempfindlichkeit und das Störvermögen,
- bestimmt Störschutz- und Schirmmassnahmen,
- kontrolliert Apparate und Anlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Störschutzbestimmungen,
- führt Prototyp- und serienmässige Entstörungen aus,

- steht Fabrikations- und Importfirmen für fachmännische Beratung in EMV-Problemen zur Verfügung.

PRO RADIO-TELEVISION, Entstörungslabor, 3084 Wabern, Telefon 031/54 2244

entscheidende Schritt
Fortschritt
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Sicher möchten Sie mehr wissen über
diesen entscheidenden Schritt.
Verlangen Sie unsere Dokumentation.

BBC Normelec AG
Riedstrasse 6, 8953 Dietikon
Telefon 01 743 41 11, Telex 825 221/222
Telefax 01 740 57 31

vesentliche Vorteile springen in
i Augen:

r allseitige Berührungsschutz
t rationelle Anschlusstechnik
r modulare Aufbau

len Schritt voraus. Und mit der neuen
neration hat bereits die Zukunft be-
nnen.

indie90erJahre..
mit dem Kleinverteiler KV 90

Systeme

Manuell-automatisch-IEC-625-Bus
In Tragegehäusen - Tischaufhauten -19 Aufbauten

ussijp.

Elektrische
Sicherheit durch

erfi-Prüfsysteme

JiECCFZTIM^ Postfach, 8152 Glattbrugg
JkG Telefon 01 /810 29 08
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Bitte verlangen Sie unsere ausführlichen Unterlagen

Imporex AG 8302 Kloten
Telefon 01-814 11 44 Steinackerstrasse 29

• Grosser Anschlussraum

• Gehäuse schutzisoliert

• Schutzart IP 54 oder IP 65

• Abstand der Einbaureihen 125 mm

• 12 Teilungseinheiten je Einbaureihe

• Optimale Eingriffsmöglichkeit durch
abgesenkte Seitenwände des Unterteils

• Eine Tür über alle Einbaureihen,
Scharnierseite wechselbar

• Grosses Beschriftungsfeld

• Durch hochgesetzte Anschlussklemmen
freie Kabeleinführungen

• Seitlicher Anschlag der Tragschiene
garantiert exakte Passgenauigkeit der
Einbaugeräte zum Geräte-Ausschnitt

• Verdrahtung seitlich und unter den
hochgesetzten Tragschienen möglich

• Auch bei Ihrem Grossisten erhältlich!



Schweizerischer Elektrotechnischer Verein
Association Suisse des Electriciens
Associazione Svizzera degli Elettrotecnici
Swiss Electrotechnical Association

Wirksame
Blitzschutzanlagen

Blitzschutzanlagen sind nicht billig. Sie können sogar teuer zu stehen kommen,

wenn unsachgemäss geplant und ausgeführt, denn nachträgliche
Änderungen sind immer mit hohen Kosten verbunden. Zudem besteht die
Gefahr, dass derartige Anlagen im Ernstfall ihren Zweck nicht erfüllen.

Wir kennen die Probleme des Blitzschutzes und die optimalen Lösungen hiefür.

Wir stehen Privaten, Ingenieurunternehmen und kantonalen Instanzen zur
Verfügung für Planung, Beratung, Kontrollen, Branduntersuchungen und
Instruktionskurse.

Auskunft: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, Starkstrominspektorat
Seefeldstrasse 301, Postfach, 8034 Zürich
Telefon 01/384 9111 - Telex 56047 sevch - Telefax 01/551426
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